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 Veröffentlicht am 21.01.2008

Norm

KartG 2005 §30

Rechtssatz

Es ist nicht statthaft, die Geldbuße bloß an der Höhe des Gewinns zu orientieren, weil dieser in Anbetracht der

vielfältigen hier bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten nicht immer ein ausreichendes Maß zur Beurteilung der

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens bildet.
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